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Anordnung
über das Staatliche Kontor für Baumaterialien.

Vom 16. März 1960
Zur Regelung der Versorgung der Bedarfsträger mit 

Baumaterialien wird im Einvernehmen mit der Staat
lichen Plankommission, dem Minister der Finanzen, 
dem Minister für Verkehrswesen, dem Minister für 
Handel und Versorgung und dem Staatssekretär für 
die Anleitung der örtlichen Räte folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Als zentrales Lenkungs-, Absatz- und Versor

gungsorgan für Baumaterialien wird mit Wirkung vom
1. Mär2 1960 das Staatliche Kontor für Baumaterialien 
(nachstehend Staatliches Kontor genannt) gebildet.

(2) Das Staatliche Kontor ist juristische Person und 
Haushaltsorganisation. Sein Sitz ist Berlin.

(3) Das Staatliche Kontor ist dem Ministerium für 
Bauwesen unterstellt.

§ 2
(1) Das Staatliche Kontor hat auf der Grundlage der
staatlichen Materialbilanzen und im Rahmen der von%

der Staatlichen Plankommission festgelegten Nomen
klatur Bilanzen aufzustellen und die planmäßige Ver
sorgung der Wirtschaft mit Baumaterialien zu gewähr
leisten.

(2) Insbesondere hat das Staatliche Kontor folgende 
Aufgaben:

a) Organisierung und Durchführung der Bedarfs
ermittlung des Bauwesens nach den von der 
Staatlichen Plankommission herausgegebenen 
Richtlinien bzw. nach den Weisungen des Mini
steriums für Bauwesen;

b) Einflußnahme auf die Produktionsprogramme der 
Industriezweige für die Erzeugnisse, die in dem 
Versorgungsprogramm des Staatlichen Kontors 
festgelegt sind, zum Zwecke der bedarfsgerechten 
Versorgung;

c) Ausarbeitung und Durchsetzung der erforder
lichen Sortimentsbilanzen;

d) Ausarbeitung der Verteilerpläne, Organisierung 
und Durchsetzung des überbezirklichen Aus
gleiches;

e) Abrechnung und Kontrolle der Materialbilanzen;
f) Erarbeitung der methodischen Richtlinien für die 

Volkswirtschafts- und Betriebsplanung der VEB 
Baustoffversorgung;

g) die VEB Baustoffversorgung bei der Lösung ihrer 
fachlichen Gesamtaufgaben anzuleiten.

§ 3
Zur Durchführung der im § 2 festgelegten Aufgaben 

hat das Staatliche Kontor folgende Pflichten und Be
fugnisse:
1. Das Staatliche Kontor hat die Pflicht:

a) bei der Ausarbeitung der vom Ministerium für 
Bauwesen herauszugebenden gesetzlichen Be
stimmungen über die Verteilung, die Lieferung 
und den Bezug von Baustoffen mitzuwirken 
und die Einhaltung dieser Bestimmungen zu 
überwachen;

b) die beteiligten WB sowie die Bezirksbau
ämter bei der Aufstellung bedarfsgerechter 
Produktionspläne, besonders in Hinsicht der 
Sortimente und Qualitäten, zu beraten;

j c) die von den zentralen Betrieben über den Plan
hinaus hergestellten Baustoffe zu erfassen und 
die zweckmäßige Verwendung festzulegen;

d) die Bilanzreserven und den Fonds für Absatz 
zu verwalten;

' e) Produktionsausfälle an bilanzierten Erzeugnis
sen festzustellen und in Zusammenarbeit mit 
dem Ministerium für Bauwesen Maßnahmen zur 
Überwindung der Ausfälle einzuleiten;

f) Maßnahmen zur Sicherung der Erfüllung der 
Bilanzen und Verteilerpläne vorzubereiten;

g) mit dem Ministerium für Bauwesen in Fragen 
der Materialplanung zusammenzuarbeiten;

h) in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 
Bauwesen die Exportaufgaben der Baustoff
industrie festzulegen;

i) mit dem Ministerium für Außenhandel und 
Innerdeutschen Handel und den beteiligten 
Außenhandelsunternehmen die Abwicklung des 
Exportplanes durchzuführen;

j) die Anleitung der VEB Baustoffversorgung bei 
der Ausarbeitung der Plan Vorschläge und der 
Betriebspläne, Abstimmung und Koordinierung 
der Pläne sowie Kontrolle der Erfüllung durch
zuführen;

k) die VEB Baustoff Versorgung auf dem Gebiet 
des Rechnungswesens, der Betriebswirtschaft, 
der Finanzberichterstattung, Lohnpolitik, Wett
bewerbe und Qualifizierung anzuleiten und zu 
kontrollieren.

2. Das Staatliche Kontor hat die Befugnis, im Auf
träge des Ministeriums für Bauwesen
a) von den zuständigen Organen die für die Bilan

zierung notwendigen Unterlagen über Aufkom
men und Bedarf anzufordern;

b) Anweisungen an die VEB Baustoffversorgung 
über die Durchführung der Verteilerpläne, ins
besondere für den überbezirklichen Ausgleich, 
verbindlich zu geben;

c) die VEB Baustoffversorgung in Zusammenarbeit 
mit den Bezirksbauämtern auf den Gebieten 
der Planung, des Rechnungswesens, der Arbeit 
und Berufsausbildung anzuweisen;

d) bei Auftreten von Versorgungsschwierigkeiten 
auf Verlangen oder mit Zustimmung des über
geordneten Organs die erforderlichen Maßnah
men zu veranlassen oder selbst durchzuführen;

e) von anderen Staatlichen Kontoren die für das 
Bauwesen notwendigen Erzeugnisse zu über
nehmen und planmäßig zu verteilen.

§ 4
Die hierzu besonders beauftragten Mitarbeiter des 

Staatlichen Kontors sind berechtigt, in Wahrnehmung 
der ihnen- übertragenen Pflichten und Befugnisse 
volkseigene Betriebe und die sonst in Betracht kom
menden Institutionen zu betreten.

§ 5
Der Struktur- und Stellenplan des Staatlichen Kon

tors wird nach den geltenden Bestimmungen aufgestellt 
und bestätigt.


